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Wie funktioniert die Landtagswahl? 
 
Am Sonntag, den 14. Oktober 2018 finden in Bayern die Wahlen zum 18. Bayerischen 
Landtag und die 16. Bezirkstagswahlen statt. 
 
 
Erststimme und Zweitstimme 
 
Jeder Wähler hat zwei Stimmen. 
 
Mit der Erststimme haben die Wahlberechtigten die Wahl zwischen den 
Stimmkreiskandidaten der kandidierenden Parteien- und Wählergruppen. Hat die Partei für 
einzelne Stimmkreise keinen Stimmkreisbewerber aufgestellt, ist sie dort mit der Erststimme 
nicht wählbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die sieben bayerischen Wahlkreise 
 
 
 
Mit der Zweitstimme wählen die Wahlberechtigten einen Kandidaten einer Wahlkreisliste. 
Eine Stimme für einen Bewerber ist gleichzeitig eine Stimme für dessen Partei oder 
Wählergruppe. Im Gegensatz zum Bundestagswahlrecht gibt der Wähler auch seine 
Zweitstimme einem bestimmten Kandidaten und hat daher mehr Einfluss. Der Stimmzettel 
enthält grundsätzlich alle Bewerber aller Wahlkreislisten. Die Stimmkreisbewerber stehen 
aber in dem Stimmkreis, für den sie aufgestellt sind, nicht auf dem Stimmzettel. Anders als 
bei Bundestagswahlen gibt es für Erst- und Zweitstimme getrennte Stimmzettel. Soweit die 
Partei oder Wählergruppe keine Reihenfolge der Bewerber festgelegt hat, werden diese in 
alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Bewerber, die in der Liste ganz oben stehen, werden 
allein schon deswegen häufiger gewählt und sind daher bevorteilt. 
 
 
 
 
 
Sperrklausel 
Bis 1973 galt in Bayern eine Zehn-Prozent-Hürde auf Ebene der Wahlkreise, also 
der Regierungsbezirke.[4] Seit 1973 ist in Art. 14 der Verfassung eine landesweite Fünf-
Prozent-Hürde verankert. Da es im bayerischen Wahlsystem keine 
der Grundmandatsklausel des Bundestagswahlrechts vergleichbare Regelung gibt, bedeutet 
dies auch, dass siegreiche Stimmkreisbewerber dadurch eventuell kein Mandat erhalten. 
 
Sitzverteilung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_(Bayern)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerisches_Landtagswahlsystem#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf-Prozent-H%C3%BCrde
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf-Prozent-H%C3%BCrde
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundmandatsklausel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahlrecht
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Stimmkreis 
Im Stimmkreis ist der Bewerber mit den meisten Erststimmen gewählt. 
Ist die Partei oder Wählergruppe des stimmenstärkste Bewerbers an der Fünf-Prozent-Hürde 
gescheitert, so wird diesem Bewerber der Sitz nicht zugeteilt. Stattdessen ist der Bewerber 
mit der nächsthohen Stimmenzahl gewählt. 
 
Wahlkreis 
Für Sitzverteilung in den Wahlkreisen sind die Gesamtstimmen maßgeblich. Die Zahl der 
Gesamtstimmen der Partei oder Wählergruppe wird ermittelt, indem ihre Erst- und 
Zweitstimmen addiert werden. Anders als bei Bundestagswahlen sind also auch die 
Erststimmen mitentscheidend für die proportionale Verteilung der Sitze. 
Bei der Sitzverteilung werden nur die Parteien und Wählergruppen berücksichtigt, die 
mindestens 5 % aller Gesamtstimmen im Freistaat erringen. Auf diese werden die Sitze des 
Wahlkreises proportional nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren verteilt. Bis einschließlich der 
Landtagswahl 1990 wurde statt des Hare-Niemeyer-Verfahrens das für große Parteien 
günstigere d'Hondtsche Höchstzahlverfahren verwendet, was der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof 1992 für verfassungswidrig erklärte. 
  
Hat die Partei oder Wählergruppe im Wahlkreis weniger Stimmkreise gewonnen, als ihr Sitze 
zustehen, gehen die noch zu besetzenden Sitze an die Bewerber ihrer Wahlkreisliste mit den 
meisten Gesamtstimmen. Bereits im Stimmkreis gewählte Bewerber bleiben dabei außer 
Betracht. Dadurch, dass Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt werden, sind 
Stimmkreisbewerber gegenüber den anderen Bewerbern auf der Wahlkreisliste erheblich 
begünstigt. 
 
Überhang- und Ausgleichsmandate 
Wenn es bei der Mandatsvergabe zu Überhangmandaten kommt, indem eine Partei in einem 
Wahlkreis mehr Stimmkreismandate erringt, als ihr nach dem Sitzzuteilungsverfahren 
zustehen, bleiben ihr diese zusätzlichen Sitze erhalten. Zum Ausgleich wird die Zahl der 
Mandate im betreffenden Wahlkreis erhöht, bis wieder eine Hare/Niemeyer-konforme 
Sitzverteilung aller Listen im Wahlkreis erreicht ist (siehe auch Ausgleichsmandat). Der 
betreffende Wahlkreis ist dadurch im Landtag überrepräsentiert. Wenn eine Partei in 
mehreren Wahlkreisen die am stärksten überhängende Liste stellt, hat sie einen 
systematischen Vorteil dadurch, dass sie in jedem dieser Wahlkreise den letzten Sitz erhält. 
 
(Quelle: Wikipedia) 
 
 
 

Wie funktioniert die Bezirkstagswahl? 
 
Am Sonntag, den 14. Oktober 2018 finden in Bayern die Wahlen zum 18. Bayerischen 
Landtag und die 16. Bezirkstagswahlen statt. 
 
Die Wahl des Bezirkstags verläuft nach den gleichen Grundsätzen wie die Landtagswahl. 
Die Bezirkstage Bayerns werden am gleichen Tag wie der Bayerische Landtag für eine 
Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Im Gegensatz zur Landtagswahl gibt es jedoch bei der 
Wahl des Bezirkstags keine Fünf-Prozent-Klausel. 
 
Rein rechnerisch benötigte eine Partei oder Wählergruppe aber mindestens zirka 1,75 
Prozent der Stimmen, um einen Sitz im Bezirkstag zu erhalten. Durch eine Änderung des 
Bezirkswahlgesetzes zum 01.04.2018 wird für die im Oktober 2018 stattfindenden 

Bezirkstagswahlen das Sitzzuteilungsverfahren nach Sainte-Laguё/ Schepers*), auch 
Divisormethode mit Standardrundung genannt, eingeführt. Der Bezirkstagspräsident bzw. die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hare-Niemeyer-Verfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/D%E2%80%99Hondt-Verfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Verfassungsgerichtshof
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Verfassungsgerichtshof
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Bezirkstagspräsidentin wird vom Bezirkstag in seiner ersten Sitzung (spätestens am 26. Tag 
nach der Wahl) aus der Mitte des Bezirkstags gewählt. 
 
Der Wähler erhält bei der Wahl für den Bezirkstag zwei (blaue) Stimmzettel: 
Mit der ersten Stimme wird für den jeweiligen Stimmkreis ein Direktkandidat gewählt. Jede 
Partei oder Wählergruppe kann für jeden Stimmkreis einen Kandidaten aufstellen. Wer im 
Stimmkreis die meisten Stimmen erhalten hat, zieht per Direktmandat in den Bezirkstag ein. 
Die relative Mehrheit ist hierbei ausreichend. 
 
Auf dem Stimmzettel für die zweite Stimme gibt jede Partei oder Wählergruppe eine Liste 
ihrer Kandidaten an. Der Wähler hat die Möglichkeit, für einen bestimmten Kandidaten oder 
pauschal für eine Partei / Wählergruppe zu stimmen. 
 
Im Gegensatz zur Bundestagswahl wird bei der Wahl des Bezirkstags die Erststimme bei der 
Gesamtsitzverteilung mitberücksichtigt. Erst- und Zweitstimmen werden zusammengezählt. 
Diese Gesamtstimmen bilden die Grundlage zur Sitzverteilung auf die einzelnen 
Wahlkreisvorschläge. 
 
Der Wahlkreis Oberbayern ist seit 2017 in 31 Stimmkreise eingeteilt, die mit den 
Landtagsstimmkreisen deckungsgleich sind. 31 Bewerber kommen über ein Stimmkreis-
Direktmandat in den Bezirkstag, 30 erhalten ihren Wählerauftrag über die Liste der jeweiligen 
Partei. In der laufenden Wahlperiode 2013 - 2018 gehören dem Bezirkstag von Oberbayern 
jedoch durch Überhang- und Ausgleichsmandaten 67 ehrenamtliche Bezirksrätinnen und -
räte an. 
  
*) Bei der Verteilung der Sitze auf die Wahlkreisvorschläge werden die 
Gesamtstimmenzahlen, die für die einzelnen Wahlkreisvorschläge festgestellt worden sind, 
nacheinander so lange durch 1, 3, 5, 7, 9 und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszahlen 
ermittelt sind, wie Sitze zu vergeben sind. Jedem Wahlkreisvorschlag wird dabei der Reihe 
nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie er jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. 
 
(Quelle: Bezirk Oberbayern) 
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